
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

(§ 53 Abs. 1 lit. b FHGG) 

Wesentliche Neuerungen in der Rechnungslegung und Berichterstattung 
Neben den wesentlichen Neuerungen in der Rechnungsablage und der Berichterstattung 
ergeben sich auch verschiedene Änderungen im Bereich der Rechnungslegung sowie beim 
Kredit- und Ausgabenrecht. Massgebende Änderungen sind: 
- Gliederung der Gemeinde in Aufgabenbereiche 
- Führung über flächendeckende Leistungsaufträge mit Globalbudgets 
- Einführung der Geldflussrechnung 
- Integration des bisherigen Jahresberichts in ein neues Dokument Jahresbericht (anderer 

Inhalt, gleicher Name), welches auch die Jahresrechnung enthält 
- Vereinigung von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung in einem Rechnungskreis 
- Starke Komprimierung der Rechnung auf Kostenarten 
- Rigoroser Grundsatz der Periodengerechtigkeit 
- Verbot von finanzpolitischen Abschreibungen 
- Möglichkeit von Kreditübertragungen 
- Deckung der Mehrabschreibungen durch Entnahme aus der durch die Aufwertung des 

Verwaltungsvermögens entstandenen Aufwertungsreserve (Position des Eigenkapitals) 
- Ausbau des Anhangs zur Jahresrechnung (Anlagespiegel, Rückstellungsspiegel, 

Beteiligungsspiegel, Eventualverpflichtungen, Eigenkapitalnachweis, Kreditübertragungen 
u.a.) 

 

Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen (angelehnt an das „True and Fair View“-
Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der 
Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Bruttodarstellung, der Stetigkeit und 
der Periodenabgrenzung. 

Verständlichkeit: Der Grundsatz der Verständlichkeit fordert, dass die Informationen der 
Rechnungslegung für fachinteressierte Lesende verständlich und nachvollziehbar sind. Sie 
sollen sich rasch einen Überblick über die finanzielle Lage des Gemeinwesens verschaffen 
können. Zu komplexe Erörterungen sind wo möglich zu vermeiden, dürfen in wesentlichen 
Fällen jedoch nicht aus Gründen der Verständlichkeit weggelassen werden. 

Wesentlichkeit: Gemäss dem Grundsatz der Wesentlichkeit sind sämtliche Informationen im 
Hinblick auf die Adressaten (Exekutive, Legislative, Fremdkapitalgeber usw.) offen zu legen, die 
für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
notwendig sind. Informationen sind wesentlich, wenn ihr Vorhandensein, ihr Fehlen, ihre 
Korrektur, ihre fehlerhafte Darstellung die Entscheidung des Nutzers beeinflussen könnten. 

Zuverlässigkeit: Für die Zuverlässigkeit müssen die veröffentlichten Informationen verlässlich 
sein. Sie dürfen keine wesentlichen Fehler, Verzerrungen oder Manipulationen enthalten. Aus 
dem Aspekt der Zuverlässigkeit können folgende Prinzipien abgeleitet werden: 
- Glaubwürdige Darstellung und wirtschaftliche Betrachtungsweise 
- Willkürfreiheit 
- Vorsicht 
- Vollständigkeit 
 

 



Vergleichbarkeit: Die Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der 
Rechnungslegung und Budgetierung wie auch die Strukturen der Finanzberichterstattung über 
einen längeren Zeitraum beibehalten werden und damit vergleichbar sind. Die Struktur der 
Darstellung in der Gemeinderechnung wird nur bei dauerhaften und wesentlichen 
Aufgabenänderungen oder bei Änderungen der gesetzlichen Grundlagen geändert. 

Fortführung: Bei der Rechnungslegung ist davon auszugehen, dass die Tätigkeiten der 
Gemeinde auf Dauer fortgeführt werden. Somit ist die Bilanzierung grundsätzlich zu 
Fortführungswerten und nicht zu Veräusserungswerten vorzunehmen. 

Bruttodarstellung: Dem Grundsatz der Bruttodarstellung wird entsprochen, wenn Aktiven und 
Passiven, Aufwände und Erträge sowie Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen 
getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen werden. 
Ursächlich zusammengehörende Posten (wie Wertberichtigung auf Vermögenswerte oder 
Wertberichtigungen auf Forderungen) unterliegen der Bruttodarstellung nicht, da in der 
Rechnungslegung deren wirtschaftlicher Gehalt dargestellt wird. 

Stetigkeit: Gemäss dem Grundsatz der Stetigkeit sollen die Grundsätze der Rechnungslegung 
soweit als möglich über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. 

Periodengerechtigkeit: Nach dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit sind alle Aufwände und 
Erträge sowie Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen in derjenigen Periode zu 
erfassen, in welcher sie verursacht werden. Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung zu führen. Das 
Rechnungsjahr entspricht gemäss § 45 Abs. 3 FHGG dem Kalenderjahr. 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Mit den Bilanzierungsgrundsätzen wird festgelegt, ob ein Sachverhalt zu einem 
Vermögenszugang (Aktivierung) oder zum Ausweis einer neuen Verpflichtung (Passivierung) 
führt. Diese sind in § 56 FHGG wie folgt geregelt: 

Vermögenswerte werden aktiviert, wenn 
- sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und 
- ihr Wert zuverlässig ermittelt werden kann. 

Verpflichtungen werden passiviert, wenn 
- ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, 
- ein Mittelabfluss zu ihrer Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist und 
- die Höhe des Mittelabflusses geschätzt werden kann. 

 
Die Bewertungsgrundsätze legen fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu 
erscheinen hat. Diese sind in § 57 FHGG wie folgt geregelt: 
- Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. 
- Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der 

ordentlichen Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert bilanziert. 


